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	[bookmark: Dok_Durchführung_von_Maßnahmen_zur_Verbe]Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen
	

	
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen
(Unterweisung gemäß 92/85/EWG-Richtlinie)

	Gefährdungsbeurteilung

	1. Personendaten

	Personalnummer / Sozialversicherungsnummer	

	Name
	

	Vorname
	

	Schwangerschaft mitgeteilt am
	

	Tätigkeit
	

	Weitere Tätigkeiten
	

	

	Die Beschäftigte erklärt am TT.MM.JJJJ Ihre Schwangerschaft und:

	
	Die Beschäftigte erklärt die Stillzeit nach der Schwangerschaft und:

	

	verzichtet auf die Unterweisung Arbeitssicherheit, gemäß 92/85/EWG-Richtlinie (Schwangere Arbeitnehmer) und wird darauf hingewiesen das bei einem Verzicht auf Unterweisung und Untersuchung wesentliche Informationen zum Schutz der schwangeren Beschäftigten und Gesundheitsschutzes des ungeborenen Kindes nicht gegeben werden können.

	
	wünscht eine Unterweisung Arbeitssicherheit.

	
	Wurde vom Arbeitgeber / Arzt unmittelbar freigestellt

	2. Unterweisungsdaten

	Datum Unterweisung Arbeitssicherheit
	

	Datum Untersuchung Betriebsarzt
	

	Datum Gefährdungsanalyse
	

	
Die Gefährdungsbeurteilung wurde in den Unterweisungsinhalten umgesetzt. Weitere Maßnahmen werden ggf. durch den Betriebsarzt veranlasst.


	3. Unterweisungsinhalte

	Grundlagen und Gesetze
Insbesondere in Einrichtungen der Pflege können werdende und stillende Mütter besonderen Gefahren ausgesetzt sein. Zum Schutz vor Gefahren, Überforderung und gesundheitliche Schäden am Arbeitsplatz, hat der Gesetzgeber zahlreiche Regelungen getroffen, die in folgenden Vorschriften enthalten und für Schwangere und Stillende anzuwenden sind:

92/85/EWG-Richtlinie zur Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz.


	Pflichten des Arbeitgebers
Nach Bekanntgabe der Schwangerschaft besteht für den Arbeitgeber die Verpflichtung unverzüglich die zuständige Aufsichtsbehörde über die Schwangerschaft zu informieren (§ 5 Abs. 1 MuSchG); eine sofortige Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen der Schwangeren durchzuführen (MuSchArbPlVO). Diese erstreckt sich auf jede Tätigkeit, die die Betroffene durchführt und beinhaltet Art, Ausmaß und Dauer der Gefährdung.  

Zweck der Gefährdungsbeurteilung ist es, gesundheitliche Gefahren zu erkennen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Über diese Beurteilung ist die werdende oder stillende Mutter, andere Arbeitnehmer/innen der Arbeitsgruppe sowie Personal-, Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen zu unterrichten; Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn Gesundheit oder Leben von Mutter und Kind gefährdet sind. Dies sind in der Rangfolge die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen, die Umsetzung/der innerbetriebliche Arbeitsplatzwechsel, das Beschäftigungsverbot/ die Freistellung.


	4. Beschäftigungsverbote

	Verbot der Beschäftigung, wenn nach ärztlichem Zeugnis durch eine Weiterbeschäftigung Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet ist (§ 3 Abs. 1 MuSchG)

Verbot der Beschäftigung in der Nacht zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr (§ 8 Abs. 1 MuSchG)

Verbot der Mehrarbeit. Also keine Arbeitszeiten von mehr als 8,5 Stunden täglich oder über 90 Stunden in der Doppelwoche (§ 8 Abs. 1 und 2 MuSchuG)

Diese vorangestellten Verbote gelten auch bei Bereitschafts-, Ruf- und Notdiensten.
Verbot der Beschäftigung mit Tätigkeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentliche Lasten von mehr als 10 kg gehoben, bewegt oder befördert werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 MuSchuG)

Verbot der Beschäftigung mit Arbeiten, bei denen häufiges erhebliches Strecken, Beugen oder dauerndes Hocken oder Bücken erforderlich sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchuG)

Verbot der Beschäftigung mit Arbeiten, bei denen Sicherheit oder Gesundheit von Mutter oder Kind durch chemische Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe, Physikalische Schadfaktoren oder Arbeitsbedingungen gefährdet wird (§ 4 Abs.1 MuSchuG und Anl. 2 MuSchRiV).

Verbot der Beschäftigung von werdenden Müttern mit Akkord- und Fließbandarbeit verboten (Ausnahmen kann die Aufsichtsbehörde genehmigen). 
Arbeitsplatzwechsel/Freistellung
Sollten durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen oder durch einen innerbetrieblichen Arbeitsplatzwechsel die Einhaltung der o.g. Beschäftigungsverbote nicht möglich sein, ist die werdende oder stillende Mutter ganz oder teilweise von der Arbeit freizustellen.

Die Zustimmung der werdenden/stillenden Mutter die bisherige Tätigkeit weiter auszuüben, entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht und Verantwortung zur Beachtung der Beschäftigungsverbote und Umsetzung der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen.

Beschäftigungsverbot und Lohnkosten / Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten:
Die Bestimmungen zu den finanziellen Leistungen bzw. Ersatzleistungen sind in den §§ 11 ff. des MuSchG geregelt. § 11 regelt das Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten. Bei der Vergütung in der Freistellung hat der Arbeitgeber mindestens den Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen oder der letzten 3 Monate vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, zu zahlen.

[bookmark: Unknown1][bookmark: Unknown][bookmark: Unknown3][bookmark: Unknown2]Beförderungsmittel:
Eine Beschäftigung „auf“ Beförderungsmitteln ist bei einem Fahrzeitanteil von mehr als 50 Prozent gegeben und dann nicht zulässig. Ob die Fahrtätigkeit danach während der Schwangerschaft zumutbar ist, muss deshalb im Einzelfall geprüft werden. Von Bedeutung sind dabei folgende Kriterien: Konstitution der werdenden Mutter, tägliche Kilometerleistung (max. 200 km); Zahl der Einzelfahrten, Häufigkeit des Ein- und Aussteigens, Be- und Entladungstätigkeiten, witterungsbedingte Belastungen, technische Ausstattung z.B. Servolenkung, Klimaanlage, ABS etc., Zwangshaltung,  Anlegen von Sicherheitsgurten. Die Bewertung der Gefährdungsrisiken muss in einer Gesamtschau vorgenommen werden.

Ersatztätigkeit, zumutbare:
Einer schwangeren Frau, die aufgrund eines gesetzlichen Beschäftigungsverbots ihre vertraglich geschuldete Arbeitsleistung nicht erbringen darf, kann verpflichtet sein, vorübergehend eine andere ihr zumutbare Tätigkeit auszuüben
(BAG v. 21.04.1999 Az.: 5 AZR 174/98).

[bookmark: Unknown5][bookmark: Unknown4][bookmark: Unknown7][bookmark: Unknown6]Gefahrstoffe:
Verbot der Beschäftigung mit Gefahrstoffen (Schädigende Substanzen finden sich z.B. in Desinfektions- und Reinigungsmitteln). Bei Krebs erzeugenden, Frucht schädigenden oder Erbgut verändernden Gefahrstoffen wird zwischen schwangeren und stillenden Müttern unterschieden, werdende Mütter dürfen diesen Stoffen überhaupt nicht ausgesetzt werden.
Für stillende Mütter dürfen geltende Gefahrstoff- Grenzwerte nicht überschritten werden.
Die Fortführung der Erwerbstätigkeit während der Schwangerschaft oder der Stillzeit ist im Fall von Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen mit Expositionen gegenüber Gefahrstoffen nur zulässig, wenn eine unverantwortbare Gefährdung sicher ausgeschlossen werden kann. Zusammengefasst ist es für viele Stoffe nicht möglich, Grenzwerte zu ermitteln, die hinsichtlich einer fruchtschädigenden (syn: entwicklungsschädigenden) Wirkung als sicher anzusehen sind. Vor diesem Hintergrund gelten für bestimmte Gefahrstoffgruppen , insbesondere auch mit Blick auf die Schwere der adversen Effekte, besonders strenge, pauschale Regelungen.

Nach §11 (1) Satz 2 MuSchG sind Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen für Schwangere grundsätzlich unzulässig, wenn sie Gefahrstoffen ausgesetzt werden (können), die nach CLP-Verordnung eingestuft sind als:
· reproduktionstoxisch Kategorie 1A, 1B (H360) oder 2 (H361) oder nach der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Laktation oder
· krebserzeugend oder keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B (H350, H340) 
· oder spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach der Kategorie 1 (H370)
· oder akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331).
· Unzulässig sind auch Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen, wenn die schwangere Frau Gefahrstoffen ausgesetzt ist, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhaltung der arbeitsplatzbezogenen Vorgaben möglicherweise zu einer Fruchtschädigung führen können.

Alle Regelungen gelten unabhängig von der Ursache und Höhe der Exposition. Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind genauso betroffen wie Innenraumbelastungen, die beispielsweise aus einem belasteten Baukörper oder Ausgasungen aus dem Inventar resultieren. Es ist dann immer, auch bei sehr geringen Expositionen (oberhalb der Hintergrundkonzentration) von einer unverantwortbaren Gefährdung auszugehen.

Abweichend von den oben genannten Regelungen ist eine Weiterbeschäftigung nach §11 (1) Satz 3 MuSchG nur zulässig, wenn aus anderen Gründen eine unverantwortbare Gefährdung sicher ausgeschlossen werden kann.

Liegen Expositionen gegenüber gesundheitsgefährdenden Gefahrstoffen vor, die nicht unter die oben genannten Regelungen fallen, ist eine pauschale Gefährdungsbeurteilung für Schwangere und Stillende nicht möglich. Es gilt jedoch der Grundsatz, dass eine unverantwortbare Gefährdung sicher ausgeschlossen werden muss.

Für Stillende gibt es nur für zwei Gefahrstoffgruppen konkrete Vorgaben des MuSchG, die bei einer möglichen Exposition eine unverantwortbare Gefährdung bedeuten. Dabei handelt es sich einerseits um Blei und Bleiderivate, wenn die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom menschlichen Körper aufgenommen werden. Andererseits gilt das auch für Stoffe, die nach CLP-Verordnung aufgrund ihrer Wirkungen auf oder über die Laktation (Kennzeichnung H362) eingestuft werden müssen.

Biologische Arbeitsstoffe:
Unverantwortbare Gefährdung für Schwangere oder ihr Kind insbesondere dann vor, wenn mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 Biostoffverordnung einzustufen sind, mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma (beide Risikogruppe 2) in Kontakt kommt oder kommen kann. Für andere Biostoffe der Risikogruppen 2 oder 3 gilt, dass eine Tätigkeit dann unzulässig ist, wenn die Schwangere in „einem Maß“ mit ihnen in Kontakt kommt/kommen kann, dass für Mutter und Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Konkrete Angaben über dieses „Maß“ macht das MuSchG an dieser Stelle nicht. Es gilt jedoch die Definition zur unverantwortbaren Gefährdung aus § 9 Absatz 2 MuSchG (Eintrittswahrscheinlichkeit vs. Schwere des möglichen Gesundheitsschadens).

Eine unverantwortbare Gefährdung liegt ebenfalls vor, wenn der Kontakt mit den genannten Biostoffen therapeutische Maßnahmen (z. B. Behandlung einer infizierten Schwangeren mit Arzneimitteln, die die Gesundheit des Kindes beeinträchtigen können) erforderlich machen kann, die selbst eine unverantwortbare Gefährdung darstellen.
Für Stillende gelten nach MuSchG §12 Absatz 2 mit Ausnahme der Regelung zu Rötelnvirus und Toxoplasma die gleichen Vorgaben hinsichtlich des Vorliegens bzw. des Ausschlusses einer unverantwortbaren Gefährdung wie für Schwangere (siehe oben).

Heben und Tragen:
Sollen größere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden, so darf auch dabei die körperliche Beanspruchung der werdenden/ stillenden Mutter nicht größer als die genannten Grenzen.
Eine Arbeit kann aber auch schon wegen der allgemeinen körperlichen Beanspruchung der Arbeitnehmerin unzulässig sein, wenn z.B. die Gewichtsgrenzen von 5 kg/10 kg noch nicht erreicht werden.

Infektionsgefahr:
Verbot der Beschäftigung werdender und stillender Mütter mit Stoffen oder Erzeugnissen, die ihrer Art nach erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können. Eine erhöhte Gefährdung durch Krankheitserreger besteht insbesondere bei direkten Körperkontakten mit Körperflüssigkeiten oder Körpergeweben von anderen Menschen. Bei Umgang mit diesen Stoffen oder damit benetzten Instrumenten, Geräten oder Oberflächen kann die Mutter nur dann weiter beschäftigt werden, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen wurden wie z. B. Arbeit mit geschlossenen Systemen, geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Mundschutz, Schürze etc.

Eine werdende Mutter darf keine Person betreuen, bei denen eine Infektionsgefahr wahrscheinlich oder möglich ist und bei der das Risiko des Kontaktes mit Blut besteht.

Für ein mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot, mit dem der Gefahr einer Infektion mit Aids- oder Hepatitisviren vorgebeugt werden soll, genügt bereits eine sehr geringe Infektionswahrscheinlichkeit.  (BVerwG v. 27.05.1993 Az.: 5 C 42/89).

Schwere körperliche Arbeit:
Dies sind Arbeiten, die die Körperkraft stark in Anspruch nehmen, die eine anstrengende Körperhaltung oder Körperbewegung bedingen oder Organe belasten. So ist z.B. das Halten oder Heben von Lasten, wenn es mit einem erheblichen Kraftaufwand verbunden ist, ohne die Hilfe durch eine zweite Person nicht zulässig.
Arbeiten in Zwangshaltung sind nicht zulässig.
Sonn- und Feiertagsarbeit: 
Werdende/stillende Mütter dürfen grundsätzlich nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden (§ 8 Abs. 1 MuSchuG). Dies ist jedoch dann erlaubt, wenn dafür in jeder Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im Anschluss an eine Nachtruhe gewährt wird (§ 8 Abs. 4 MuSchuG)

Spritzen/Injektionen: 
Grundsätzlich dürfen werdende/stillende Mütter nicht mit stechenden und schneidenden medizinischen Geräten umgehen. Schutzmaßnahmen können das Verbot dieser Tätigkeiten nicht aufheben, da weiterhin ein Verletzungsrisiko und damit eine Infektionsmöglichkeit besteht.  Somit ist die Beschäftigung unzulässig mit Blutabnahmen, dem Verabreichen von Injektionen, dem Aufräumen, Reinigen und Desinfizieren stechender und schneidender Instrumente.

Strahlung: 
Schwangere dürfen nicht im Kontrollbereich nach der Röntgenverordnung, nicht im Magnetraum der MRT/NMR und nicht in der Nuklearmedizin beschäftigt werden. Wegen der Kontaminationsgefahr ist auch die Pflege von Patient/innen nach Verabreichung von Radioisotopen oder Zytostatika für werdende Mütter verboten.

Unfallgefahren:
Es besteht ein Verbot von Tätigkeiten mit erhöhten Unfallgefahren, z.B. mögliche Rutsch- oder Sturzgefahren. (§ 4 Abs. 2 Nr. 8 MuSchuG).

Akkord- und Fließbandarbeit:
Verbot der Beschäftigung von werdenden Müttern mit Akkord- und Fließbandarbeit verboten (Ausnahmen kann die Aufsichtsbehörde genehmigen).

	

	5. Ermittlung der Gefährdung

	Gefahrenquellen
	Sehr Hoch
	Hoch
	Mittel
	Gering
	Nein

	Fahr-Steuertätigkeiten Fahrzeuge
	
	
	
	
	

	Einsatzzeiten
	
	
	
	
	

	Gefahrstoffe
	Auswertung unten folgend:

	· H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
	
	
	
	
	

	· H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beein-trächtigen, das Kind im Mutterleib schädigen
	
	
	
	
	

	· H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
	
	
	
	
	

	· H350 Kann Krebs erzeugen
	
	
	
	
	

	· H340 Kann genetische Defekte verursachen
	
	
	
	
	

	· H370 Schädigt die Organe
	
	
	
	
	

	· H300 Lebensgefahr bei Verschlucken
	
	
	
	
	

	· H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt
	
	
	
	
	

	· H330 Lebensgefahr bei Einatmen
	
	
	
	
	

	· H301 Giftig bei Verschlucken
	
	
	
	
	

	· H311 Giftig bei Hautkontakt
	
	
	
	
	

	· H331 Giftig bei Einatmen
	
	
	
	
	

	· Fruchtschädigende Wirkung
	
	
	
	
	

	· Blei und Bleiderivate
	
	
	
	
	

	· Belastungen aus Gebäuden, Inventar
	
	
	
	
	

	Heben und Tragen > 5 KG
	
	
	
	
	

	Infektionsgefahr (Biologische Arbeitsstoffe)
	Auswertung unten folgend:

	· Risikogruppe 4 (siehe unten Legende)
	
	
	
	
	

	· Rötelnvirus 
	
	
	
	
	

	· Toxoplasma
	
	
	
	
	

	· HIV / Aids- oder Hepatitisviren
	
	
	
	
	

	· Kontaminierte Kontaktflächen (PSA-Pflicht)
	
	
	
	
	

	Schwere körperliche Tätigkeit
	
	
	
	
	

	Zusatzdienste Sonn- und Feiertage
	
	
	
	
	

	Spritzen / Injektionen
	
	
	
	
	

	Strahlung
	
	
	
	
	

	Besondere Unfallgefahren
	
	
	
	
	

	Akkord-und Fließbandarbeit
	
	
	
	
	

	X = Auswahl, 
Rot = Beschäftigungsverbot, 
Gelb = Maßnahmen zum Schutz erforderlich, (Punkt 5.1)
Grün = Keine Gefährdung
Risikogruppe 4: Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß; normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich.

	     5.1   Schutzmaßnahmen

	
	Zu Fahr-Steuertätigkeiten
	· Einsatzzeiten einschränken
· Ersatzfahrer einsetzen

	
	Zu Einsatzzeiten
	· Max. Einsatzzeiten einhalten
· Ersatzpersonal bereitstellen

	
	Zu Infektionsgefahr (Tätigkeiten und Kontakt kontaminierte Flächen, Geräte)
	· Nur zugelassen in niedrigen Rahmen
· Nur mit geeigneter PSA zugelassen

	
	Zu Heben und Tragen
	· Hilfsmittel bereitstellen
· Unterstützungspersonal bereitstellen

	
	Zu schwere körperliche Arbeit
	· Unterstützungspersonal bereitstellen
· Arbeitsbelastung beschränken

	
	Zu Zusatzdienste Sonn-/Feiertage
	· Unmittelbaren Ausgleich sicherstellen
· Zusatzdienste vermeiden (Ausnahme)

	
	Zu besonderen Unfallgefahren
	· Unterstützungspersonal bereitstellen
· Zusätzliche Schutzmaßnahmen

	X
	Pflichtmaßnahmen zur Umsetzung
	· Ruheraum mit Liege
· Arbeitszeitbegrenzung Stehen (<4h), ggf. Stehhilfe bereitstellen
· Freistellung Arztbesuche

	Die jeweiligen Maßnahmen und Beschäftigungsverbote ergeben sich aus den Unterweisungsinhalten und Vorgaben durch den Arzt / Betriebsarzt.
Beschäftigungsverbot kann auch vom Arbeitgeber ausgesprochen werden.
Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten sind umzusetzen.
Die Datenschutzbestimmungen nach EU-DSGVO sind einzuhalten.

	6. Unterschriften

	Die Unterweisung Arbeitssicherheit wurde gemäß den o.g. Inhaltspunkten durchgeführt. 

Dabei wurde die Gefährdungsermittlung umgesetzt und mit der Beschäftigten besprochen.
	Die Beschäftigte erklärt die Unterweisung verstanden zu haben und erteilt die Weitergabe der Daten an:

Unternehmer	 	Ja Nein
Personalrat 		Ja Nein
Sozialberater	 	Ja Nein
Betriebsarzt		Ja Nein

	
	

	Ort, Datum
	Ort, Datum

	
	

	Name, Unterschrift
	Vorname, Name, Unterschrift

	
	

	7. Kenntnisnahme Unternehmen

	Die Gefährdungsermittlung und die getroffenen Maßnahmen sind gemäß Unterweisungsinhalte umzusetzen und in die Personalakte und in den Unterlagen Arbeitssicherheit abzulegen. Datenschutzbestimmungen EU-DSGVO sind zu beachten.

	







	Ort, Datum		                                   	Name, Unterschrift Unternehmer / Leitung

	

	8. Organisatorische Maßnahmen

	Mitteilung an:

zuständige Aufsichtsbehörde		Datum:
Sozialberater 				Datum:
Betriebsarzt					Datum:
Personalrat	           			Datum:
Sonstige					Datum:


	



	Erstellungs-datum
	Mitwirkende/r
	Freigabe-
datum
	Freigabe
	Revision

	
	Qualitätsmanager
	
	
	0




IMS


 


Services


 


Vorlagen


 


Arbeitsschutzorganisation Ordner 1 Register 8


 


Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 


der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 


schwangeren Arbeitnehmerinnen


 


 


 


Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 


Sicherheit und des 


Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen


 


(Unterweisung gemäß 92/85/EWG


-


Richtlinie)


 


Gefährdungsbeurteilung
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Die Beschäftigte erklärt die Stillzeit nach der Schwangerschaft und:
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Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung  der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von  schwangeren Arbeitnehmerinnen   

  Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der  Sicherheit und des  Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen   (Unterweisung gemäß 92/85/EWG - Richtlinie)  

Gefährdungsbeurteilung  

1.   Personendaten  

Personalnummer /  Sozialversicherungsnummer   

Name   

Vorname   

Schwangerschaft mitgeteilt am   

Tätigkeit   

Weitere Tätigkeiten   

   Die Beschäftigte erklärt am   TT.MM.JJJJ   Ihre Schwangerschaft und:  

 Die Beschäftigte erklärt die Stillzeit nach der Schwangerschaft und:  

   verzichtet auf die Unterweisung Arbeitssicherheit,  gemäß  92/85/EWG - Richtlinie  (Schwangere Arbeitnehmer) und wird darauf hingewiesen das bei einem Verzicht  auf Unterweisung und Untersuchung wesentliche Informationen zum Schutz der  schwangeren Beschäftigten und Gesundheitsschutzes des ungeborenen Kindes  nicht gege ben werden können.  

 wünscht eine Unterweisung Arbeitssicherheit.  

 Wurde vom Arbeitgeber / Arzt unmittelbar freigestellt  

2.   Unterweisungsdaten  

Datum Unterweisung Arbeitssicherheit   

Datum Untersuchung Betriebsarzt   

Datum  Gefährdungsanalyse   

  Die Gefährdungsbeurteilung wurde in den Unterweisungsinhalten umgesetzt. Weitere  Maßnahmen werden ggf. durch den Betriebsarzt veranlasst.    

